
                                                           Seite: 1/3

StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
S 64 - Mobilität und Klimaschutz

Sitzungsvorlagen - Nr.:

2021/0270
Mitteilungsvorlage

vom 10.05.2021

öffentliche Sitzung

Sonderprogramm "Stadt und Land" des BMVI; Antrag der SPD-
Städteregionstagsfraktion vom 15.04.2021

Beratungsreihenfolge
Datum Gremium
27.05.2021 Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität

Sachlage:

Die SPD-Städteregionstagsfraktion bittet mit Schreiben vom 15.04.2021 um eine 
Darstellung der Verwaltung, für welche Projekte und in welchem Umfang Mittel aus 
dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundesministeriums für Verkehr für die 
Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur im Zuständigkeitsbereich der StädteRe-
gion Aachen, und im Besonderen für den alltagstauglichen beruflichen Radverkehr, 
beantragt werden können (siehe Anlage 1).

Der Bund stellt den Ländern durch das Sonderprogramm "Stadt und Land" bis zum 
Ablauf des Jahres 2023 Finanzhilfen in Höhe von bis zu 657 Mio. Euro für Investitio-
nen in den Radverkehr zur Verfügung. Damit wird der Aufbau eines "sicheren, in 
lückenlosen Netzen geplanten und mit geringen Verlustzeiten nutzbaren Radver-
kehrssystems" gefördert. Mit diesen Mitteln fördern die Länder wiederum auch ent-
sprechende Projekte der Kreise und Kommunen. Die Fördergelder können seit dem 
22.12.2020 beim Land Nordrhein-Westfalen beantragt werden.

Förderfähig sind u.a. 
 der Neu-, Um- und Ausbau von Radwegen, Radwegebrücken und 

-unterführungen, Knotenpunkten,
 betriebliche Maßnahmen zur Optimierung des Verkehrsflusses für den Rad-

verkehr, Koordinierung aufeinander folgender Lichtsignalanlagen und Schaf-
fung getrennter Ampelphasen (Grünphasen),

 die verkehrstechnische Ausstattung der Wege einschließlich Beleuchtungsan-
lagen und wegweisender Beschilderung,
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 die Erstellung von erforderlichen Radverkehrskonzepten durch Dritte (außer-
halb der öffentlichen Verwaltung) unter Berücksichtigung der Verknüpfung 
mit anderen Mobilitätsformen, insbesondere dem Fußverkehr. 

Gefördert werden auch die Planungskosten, jedoch erst mit der Umsetzung der 
Maßnahme.

Fördervoraussetzung ist u.a., dass die jeweilige Maßnahme nicht ausschließlich tou-
ristischen Zwecken dient, die Planung im Rahmen eines integrierten Verkehrskon-
zeptes oder mindestens eines Radverkehrskonzeptes bzw. Radnetzes erfolgt und bis 
zum 31.12.2023 umgesetzt ist.

Die Verwaltung wird prüfen, welche der bis Ende 2023 geplanten Projekte die För-
dervoraussetzungen erfüllen und wenn die Voraussetzungen gegeben sind entspre-
chende Förderanträge stellen. Hierzu wird die Verwaltung zu gegebener Zeit berich-
ten.

Rechtslage:

Nach § 9 und § 43 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NRW) ist die StädteRegion Aachen zuständig für den Neu- und Ausbau von 
Radverkehrsanlagen an den Kreisstraßen. In der Stadt Aachen gilt die Zuständigkeit 
für die Abschnitte außerhalb der Ortsdurchfahrten.

Personelle Auswirkungen:

Keine

Finanzielle/bilanzielle Auswirkungen:

Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der förderfähigen Maßnahmen mit ei-
nem Regelfördersatz in Höhe von bis zu 75 %, bei finanzschwachen Gemeinden und 
strukturschwachen Regionen mit einem Höchstsatz in Höhe von bis zu 90 % der för-
derfähigen Ausgaben. Für Maßnahmen, die bis zum 31.12.2021 umgesetzt werden, 
liegt der Regelfördersatz bei bis zu 80 % der förderfähigen Ausgaben.

Der Landesanteil kann aus Mitteln des Landes- oder kommunalen Haushalts er-
bracht werden. Das Land beabsichtigt, für kommunale Maßnahmen die Förderung 
aus eigenen Mitteln noch zu erhöhen.
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Ökologische Auswirkungen:

Durch die Förderung können Radverkehrsprojekte umgesetzt werden, die im Rah-
men der Verkehrswende zum Umstieg vom Kfz auf das Fahrrad beitragen und damit 
u.a. den Ausstoß von Klimagasen vermindern.

Im Auftrag:
gez.: Jücker

Anlage:
Antrag der SPD-Städteregionstagsfraktion vom 15.04.2021
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Antrag Sonderprogramm „Stadt und Land“ des BMVI 

  Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität am 27.05.2021 

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Griese, 

 

das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat kürzlich ein Sonder-

programm mit Bundesmitteln in Höhe von 657 Mio. Euro für die Förderung von Projek-

ten im Bereich der Radverkehrsinfrastruktur bis zum Jahr 2023 aufgelegt. Auf Nord-

rhein-Westfalen entfallen laut Verwaltungsvereinbarung rund 99 Mio. Euro. Projekte 

aus Kohleregionen können mit einem Höchstsatz von bis zu 90 % gefördert werden. 

 

Wir bitten Sie, für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität am 

27.05.2021 einen entsprechenden Tagesordnungspunkt vorzusehen. 

 

Die Verwaltung wird darum gebeten, darzustellen, für welche Projekte und in welchem 

Umfang Mittel aus dem Sonderprogramm für die Verbesserung der Radverkehrsinfra-

struktur im Zuständigkeitsbereich der StädteRegion Aachen, und im Besonderen für 

den alltagstauglichen beruflichen Radverkehr, beantragt werden können. 

 

 

 

 

 

 

SPD-Fraktion StädteRegion Aachen | 52090 Aachen   

 

Herrn 

Dr. Thomas Griese 

Vorsitzender des Ausschusses für Um-

welt, Klima und Mobilität 

 

 

Im Hause 

 SPD-Fraktion StädteRegion Aachen 

Fraktionsgeschäftsstelle | Raum E 182 

Zollernstraße 16 | 52070 Aachen 

 

Telefon: 0241 5198-3645 

Telefax: 0241 5198-83645 

E-Mail: spd@staedteregion-aachen.de 

 

Datum: 15.04.2021 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Martin Peters  

Fraktionsvorsitzender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durchschriftlich an: 

 

 Herrn Dr. Grüttemeier, Städteregionsrat und Dez. I 

 Frau Nolte, Kreisdirektorin und Dez. II 

 Herrn Dr. Ziemons, Dez. III 

 Herrn Jücker, Dez. IV 

 Herrn Terodde, Dez. V 

 Herrn Jansen, Dez. VI 

 Herrn Funken, S 13 

 Herrn Leyendecker, A 10.1 

 Frau Juchem, A 10.1 

 Herrn Jonek, A 10.1 

 Frau Schilling, A 70 

 Herrn Janowski, A 61 

 Herrn Gobbelé, S 64 

 Fraktionen 
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